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***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 
gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 
bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2003/8/EG des Rates, der Rahmenbeschlüsse 2002/465/JI, 
2002/584/JI, 2003/577/JI, 2005/214/JI, 2006/783/JI, 2008/909/JI, 2008/947/JI, 2009/829/JI 
und 2009/948/JI des Rates und der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit
(COM(2021)0760 – C9-0450/2021 – 2021/0395(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0760),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 81 Absatz 2 Buchstaben e und f, und 
Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C9-0450/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. Mai 20221,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Rechtsausschusses und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 58 der 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A9-0063/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. C 323 vom 26.8.2022, S. 77.
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Änderungsantrag 1
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zur Verbesserung der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen 
mit grenzüberschreitendem Bezug sollten 
Rechtsakte der Union, die die 
Kommunikation zwischen den zuständigen 
Behörden, einschließlich der Agenturen 
und Einrichtungen der Union, vorsehen, 
durch Bedingungen für die Durchführung 
einer solchen Kommunikation auf 
elektronischem Wege ergänzt werden.

(3) Zur Verbesserung der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen 
mit grenzüberschreitendem Bezug sollten 
Rechtsakte der Union, die die 
Kommunikation zwischen den zuständigen 
Behörden, einschließlich der Agenturen 
und Einrichtungen der Union, vorsehen, 
durch Bedingungen für die Durchführung 
einer solchen Kommunikation auf 
elektronischem Wege so ergänzt werden, 
dass der Schutz der Grundrechte gemäß 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, insbesondere das in 
Titel VI und Artikel 47 verankerte Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und 
ein unparteiisches Gericht, gewährleistet 
ist. Durch diese Bedingungen sollte 
keinesfalls der Schutz der 
Verfahrensrechte ausgehöhlt werden, der 
für den Schutz dieser Grundrechte nach 
Maßgabe des Unionsrechts unentbehrlich 
ist.

Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu)
Rahmenbeschluss 2009/829/JI
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) In Artikel 9 wird folgender Absatz 
eingefügt:
„(3a) Mit dem in Artikel 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) …/… 
[Digitalisierungsverordnung] genannten 
dezentralen IT-System übermittelt die 
ausstellende Justizbehörde der 
zuständigen Behörde im 
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Vollstreckungsmitgliedstaat
a) die Informationen, die erforderlich 
sind, damit die gesuchte Person im 
Ausstellungsmitgliedstaat einen 
Rechtsanwalt gemäß Artikel 10 Absatz 5 
der Richtlinie 2013/48/EU bestellen und 
im Ausstellungsmitgliedstaat 
Prozesskostenhilfe gemäß Artikel 5 der 
Richtlinie 2016/1919/EU beantragen 
kann;
b) unbeschadet des in Artikel 15 Absatz 2 
niedergelegten Verfahrens rechtzeitig vor 
der Anhörung per Videokonferenz oder 
mittels anderer 
Fernkommunikationstechnologien die 
Beweismittel, auf die sich das Ersuchen 
um grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit stützt.“
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